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1. Zusammenfassung 

Die am 8. Dezember 2021 (teilweise als Postulat) überwiesene Motion 190-2021 (Josi) 

beauftragt den Regierungsrat einerseits, die Schaffung von regionalen (durch die Pla-

nungsregionen bzw. Regionalkonferenzen eingesetzten) Kommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder zu prüfen. Andererseits verlangt die Motion, dass das Sek-

retariat der OLK nicht mehr durch das AGR bzw. durch eine für das AGR tätige Person 

geführt wird. Auf Letzteres nimmt auch Ziffer 1 Lemma 2 der ebenfalls am 8. Dezember 

2021 überwiesenen Motion 184-2021 (Speiser-Niess) Bezug, indem der Regierungsrat 

beauftragt wird, die Problematik der Vorbefassung im Zusammenhang mit der Führung 

des OLK-Sekretariats durch das AGR, als zuständige kantonale Behörde zur Beurtei-

lung der Zonenkonformität und der Erteilung von Ausnahmebewilligungen für das Bauen 

ausserhalb der Bauzone, zu untersuchen und dazu dem Grossen Rat einen Bericht vor-

zulegen.  

Den zur Umsetzung der beiden Motionen vom Regierungsrat vorgelegten Bericht vom 

23. August 2023 hat der Grosse Rat in der Wintersession 2023 mit mehreren Auflagen 

teilweise zurückgewiesen. Mit dem vorliegenden – gemäss den vom Grossen Rat be-

schlossenen Auflagen überarbeiteten und ergänzten – Bericht werden die erwähnten 

parlamentarischen Aufträge erfüllt.  

2. Ausgangslage 

2.1 Die kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder 

(OLK)  

Die OLK ist die vom Regierungsrat eingesetzte kantonale Fachkommission für die Beur-

teilung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes. Sie beurteilt zuhanden der Baubewilligungsbehörde prägende Bauvor-

haben aus Sicht des Ortsbild- und Landschaftsschutzes, nimmt in Planungs-, Konzessi-

ons- und Rechtsmittelverfahren Stellung zu Fragen des Ortsbild- und Landschaftsschut-

zes und berät kantonale Organe sowie Bauherrschaften und Projektverfassende, wenn 

sie von diesen beigezogen wird. Der Beizug der OLK ist im erstinstanzlichen Baubewilli-

gungs- und Plangenehmigungsverfahren in bestimmten Fällen von Gesetzes wegen 

ausgeschlossen, insbesondere wenn das betreffende Vorhaben bereits von einer leis-

tungsfähigen örtlichen Fachstelle begutachtet wurde (Art. 10 Abs. 5 BauG1, Art. 99a und 

Art. 99b BauV2).  

 

Die OLK ist organisatorisch der DIJ zugeordnet (Art. 5 Abs. 1 Bst. d OrV DIJ3). Dem Amt 

für Gemeinden und Raumordnung (AGR) obliegt die Sekretariats- und Rechnungsfüh-

rung für die OLK (Art. 12 Abs. 1 Bst. g OrV DIJ). Das Sekretariat der OLK wird innerhalb 

des AGR durch die Abteilung Bauen geführt.  

 

Die Einzelheiten zu den Aufgaben, zur Organisation und zum Verfahren in der OLK hat 

der Regierungsrat in der Verordnung über die OLK (OLKV4) geregelt. Demnach besteht 

die OLK aus ihrem Präsidium, den Präsidien der vier regionalen Gruppen (Gruppenprä-

sidien) und weiteren (15-25) Mitgliedern. Die OLK ist in vier Gruppen gegliedert, wobei 

jede Gruppe die in ihrer Verwaltungsregion anfallenden Geschäfte behandelt, wobei die 

Disziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur, Kunst- und Architekturgeschichte, 

                                                   
1
 Baugesetz vom 9.6.1985 (BauG), BSG 721.0 

2
 Bauverordnung vom 6.3.1985 (BauV), BSG 721.1 

3
 Verordnung vom 18.10.1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (Organisationsverordnung DIJ, 

OrV DIJ), BSG 152.221.131 
4
 Verordnung vom 27.10.2010 über die Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLKV), BSG 426.221 



Pflege der Orts- und Landschaftsbilder im Kanton Bern 

Bericht zur Umsetzung der Motion 190-2021 und von 
Ziffer 1 Lemma 2 der Motion 184-2021 

Ausgangslage 

 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 09.10.2024 | Version: 5 | Dok.-Nr.: 2443334 | Geschäftsnummer: 2022.DIJ.3397 4/48 

Raumplanung und Städtebau in allen Gruppen vertreten sein müssen (Art. 5 OLKV). Zur 

Koordination der Arbeit der vier OLK-Gruppen wird eine Geschäftsleitung bestehend aus 

dem OLK-Präsidium, den vier Gruppenpräsidien und zwei Vertretungen AGR eingesetzt 

(Art. 6 OLKV). Die Sekretariats- und Rechnungsführung der OLK obliegt dem AGR (Art. 

7 OLKV), welches die Gebühren für Dienstleistungen der OLK erhebt (Art. 8 OLKV i.V.m 

Anhang 4A Ziff. 2.21 GebV5). 

 

2.2 Parlamentarische Aufträge 

2.3 Motion Josi vom 6.9.2021 (M 190-2021) 

Am 6. September 2021 wurde die M 190-2021 mit folgendem Wortlaut eingereicht: 

 

«Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Nebst der bestehenden OLK sollen durch die Planungsregionen bzw. Regi-

onalkonferenzen weitere, aus Fachleuten mit anerkannter Ausbildung (Ar-

chitekt, Landschaftsarchitekt usw.) zusammengesetzte Kommissionen zur 

Pflege der Orts- und Landschaftsbilder eingesetzt werden können für die 

Beurteilung von Bau- und Planungsvorhaben im Perimeter der jeweiligen 

Region bzw. Konferenz. 

2. Diese weiteren Kommissionen gemäss Ziff. 1 geniessen denselben Status 

als Fachbehörde wie die OLK-Gruppen, sie können namentlich sämtliche 

der in Artikel 10 BauG und Artikel 22a BewD erwähnten Aufgaben erfüllen. 

Die Arbeit der Kommissionen wird durch den Kanton finanziert. 

3. Ein Beizug der OLK erfolgt nebst den heute vorgesehenen Fällen auch 

dann nicht mehr, wenn das Bauvorhaben bereits durch die Kommission ge-

mäss Ziffer 1 begutachtet worden ist. Hingegen ist es dem Bauherrn freige-

stellt, eine Begutachtung durch das jeweils andere Fachgremium zu verlan-

gen, sofern er mit der Beurteilung durch die OLK-Gruppe bzw. durch die 

Kommission gemäss Absatz 1 nicht einverstanden ist. 

4. Das Sekretariat einer OLK-Gruppe darf nicht durch eine Person geführt 

werden, die zugleich für das AGR tätig ist. Das Sekretariat einer weiteren 

Kommission gemäss Absatz 1 darf nicht durch eine Person geführt werden, 

die zugleich für die jeweilige Planungsregion bzw. Regionalkonferenz tätig 

ist. 

5. Das AGR würdigt die Fachberichte der Fachkommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder als Teil einer umfassenden Interessenabwä-

gung. Das AGR darf, soweit es über das Projekt zu entscheiden hat (Art. 84 

BauG), ein an sich zonenkonformes Projekt nur mit einer umfassenden, 

nachvollziehbar zu dokumentierenden Interessenabwägung ablehnen und 

nicht einseitig auf die Stellungnahme einer Fachkommission abstellen.» 

 

Am 8. Dezember 2021 überwies der Grosse Rat die Ziffern 1 und 2 je als Postulat und 

die Ziffern 3, 4 und 5 je als Motion. Der Grosse Rat erteilte dem Regierungsrat demnach 

zwei Prüfaufträge (Ziff. 1 und 2) und drei Gesetzgebungsaufträge (Ziff. 3, 4 und 5).  

2.4 Motion Speiser-Niess vom 6.9.2021 (M 184-2021): Ziffer 1 Lemma 2 

Die ebenfalls am 6. September 2021 eingereichte M 184-2021 hat – soweit vorliegend 

relevant – folgenden Wortlaut: 

                                                   
5
 Verordnung vom 22.2.1995 über die Gebühren der Kantonsverwaltung (Gebührenverordnung, GebV), BSG 154.21 
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«Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Er 

- […] 

- untersucht die Problematik der Vorbefassung, weil der Sekretär der OLK zu-

gleich für das AGR die Einhaltung der Zonenkonformität prüft bzw. die 

Ausnahmebewilligung nach Artikel 24 ff. RPG erteilt 

- […]  

- […] 

- […] 

2. Der verfasste Bericht wird dem Grossen Rat vorgelegt.» 

 

Der Grosse Rat überwies den Vorstoss am 8. Dezember 2021 als Motion (mit 143 Ja-

Stimmen, bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen) und erteilte dem Regierungsrat damit 

den Auftrag, in einem Bericht die Problematik der Vorbefassung der als OLK-Sekretäre 

tätigen AGR-Mitarbeitenden zu klären, welche auch für die Prüfung der Zonenkonformi-

tät und die Erteilung von Ausnahmebewilligungen nach den Artikeln 24 ff . RPG6 zustän-

dig sind. 

3. Gutachterauftrag 

3.1 Fragestellung 

Die Umsetzung der vorstehend aufgeführten parlamentarischen Aufträge bedingte ver-

tiefte rechtliche Abklärungen, mit denen emProf. Dr.iur. Enrico Riva, Bern, beauftragt 

wurde. Der entsprechende Gutachterauftrag umfasste folgende Fragestellungen:  

 

1.a)  Ist es rechtlich zulässig und sachlich sinnvoll, wenn die Regionalkonferenzen 

(gemeinderechtliche Körperschaften) bzw. Planungsregionen (privatrechtliche 

Vereine) aus Fachleuten zusammengesetzte Fachkommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder im Baubewilligungsverfahren und im Planerlassver-

fahren einsetzen?  

 

1.b)  Wenn nein, welche Alternativen sind denkbar?   

 

2.  Wenn das AGR keine Sekretariatsaufgabe für die OLK mehr wahrnehmen soll, 

welche rechtlich und sachlich überzeugenden Alternativen gäbe es (z.B. Anglie-

derung an eine andere kantonale Direktion wie z.B. BVD, BKD, WEU oder Ausla-

gerung / Verselbständigung) und welche Vor- und Nachteile hätten die denkba-

ren Alternativen? 

3.2 Ergebnis Rechtsgutachten   

Das am 16. Dezember 2022 fertig gestellte Rechtsgutachten von emProf. E. Riva (im 

Folgenden: Gutachten Riva) liegt diesem Bericht als Anhang integral bei. Das Gutachten 

Riva beantwortet die gestellten Fragen zusammengefasst wie folgt: 

 

Frage 1a:  

 Die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen für die Beurteilung der Verträg-

lichkeit von Bauprojekten und Planungen mit dem Orts- und Landschaftsbild wird als 

                                                   
6
 Bundesgesetz vom 22.6.1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), SR 700 
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sachlich nicht sinnvoll beurteilt, zumal in die Beurteilung der Orts- und Landschafts-

bildverträglichkeit von Bauvorhaben und Planungen ausschliesslich allgemein aner-

kannte, fachliche Kriterien und keine lokalen, regionsspezifischen oder gar persönli-

chen Interessen einfliessen dürfen. Höchstens soweit regionale Aspekte einen direk-

ten Bezug zum Orts- und Landschaftsbild haben, darf solchen Aspekten bei der Be-

urteilung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und 

Landschaftsschutzes Rechnung getragen werden. Bei (Bau-)Vorhaben ausserhalb 

der Bauzone ist zwingend (von Bundesrechts wegen) eine Beurteilung aus gesamt-

kantonaler Sicht nötig, was für eine kantonale Fachkommission spricht.  

 Die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen ist rechtlich nicht a priori ausge-

schlossen, setzt aber eine eindeutige Zuständigkeitsregelung voraus und bedingt da-

mit den Erlass einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Es wäre sicherzustel-

len, dass die Mitglieder von regionalen Fachkommissionen über die nötige fachliche 

Qualifikation und Unabhängigkeit verfügen.  

 Angesichts der (schon heute bestehenden) Befugnis der Gemeinden, leistungsfä-

hige örtliche Fachstellen zur Beurteilung von Fragen der Ästhetik und der Vereinbar-

keit mit dem Landschafts- und Ortsbildschutz einzusetzen, ist gemäss Gutachten 

Riva kein Bedarf nach regionalen Fachstellen ersichtlich. Die Schaffung von regiona-

len Fachkommissionen, welche dieselbe Aufgabe wahrnehmen wie die OLK, wäre 

mit Mehrkosten verbunden, was gemäss Gutachten Riva nicht im öffentlichen Inte-

resse liegt.  

 

Frage 1b:  

- Als möglich Alternative zu regionalen Fachkommissionen bzw. zur OLK bietet sich 

gemäss Gutachten Riva die in der bernischen Baugesetzgebung vorgesehene Mög-

lichkeit von leistungsfähigen örtlichen Fachstellen an (vgl. Art. 10 Abs. 5 BauG und 

Art. 99b BauV).  

 

Frage 2: 

- Dass die OLK heute administrativ der DIJ und innerhalb der DIJ beim AGR angeglie-

dert ist und die für die OLK anfallenden Sekretariatsarbeiten von Mitarbeitenden des 

AGR besorgt werden, ist gemäss Gutachten Riva nicht per se zu beanstanden. Al-

lein der Umstand, dass das AGR für Fragen der Raumplanung und für das Bauen 

ausserhalb der Bauzone zuständig ist, begründet keine Ausstandspflicht für AGR-

Mitarbeitende, welche (reine) Sekretariatsarbeiten für die OLK erledigen.  

- Als problematisch beurteilt es das Gutachten Riva, wenn dieselbe Person, welche 

Sekretariatsfunktionen für die OLK wahrnimmt, auch an (der Vorbereitung von) Ent-

scheiden über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone beteiligt ist, welche der OLK 

zur Beurteilung vorgelegt werden. Hier besteht der Anschein der Befangenheit (Art. 

9 Abs. 1 Bst. f VRPG7).  

- Zwischen dem Sekretariat der OLK und dem Kreis jener Personen, die innerhalb des 

AGR Entscheidungen nach Art. 24 ff RPG vorbereiten bzw. treffen, muss daher laut 

Gutachten Riva eine personelle Trennung sichergestellt sein. 

- Eine vollständige Herauslösung des OLK-Sekretariats aus der Kantonsverwaltung 

reduziert zwar die Gefahr von Interessenkonflikten oder Befangenheiten, ist aber die 

teuerste Lösung. Denkbar ist gemäss Gutachten Riva die Zuweisung des OLK-Sek-

retariats zu einer anderen kantonalen Direktion, wobei die BVD (Beschwerdeinstanz 

in Bausachen), die WEU (Amt für Landwirtschaft und Naturförderung) und die BKD 

(kantonale Denkmalpflege) angesichts möglicher Interessenkonflikte nicht in Frage 

kommen. 

                                                   
7
 Gesetz vom 23.5.1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG), BSG 155.21 
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4. Bericht des Regierungsrats zuhanden des Grossen Rates vom 23.8.2023 

Der Regierungsrat nahm vom Gutachten Riva im Sommer 2023 Kenntnis und formulierte 

gestützt darauf seine Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Umsetzung der Mo-

tionen 190-2021 und 184-2021. Er verabschiedete den entsprechenden «Bericht zur 

Umsetzung der Motion 190-2021 und von Ziffer 1 Lemma 2 der Motion 184-2021» am 

23. August 2023 zuhanden des Grossen Rates. 

5. Ergebnis der Beratung im Grossen Rat in der Wintersession 2023  

Nach der grossrätlichen Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission 

(BaK), welche mit dem vom Regierungsrat vorgelegten Bericht nur teilweise einverstan-

den war (vgl. Medienmitteilung BaK vom 25.10.2023), befasste sich der Grosse Rat in 

der Wintersession 2023 damit und wies den Bericht des Regierungsrats schliesslich mit 

mehreren Auflagen teilweise zurück. Der betreffende Beschluss des Grossen Rats vom 

28. November 2023 lautet wie folgt:  

 

«Der Grosse Rat des Kantons Bern beschliesst: 

Der Bericht des Regierungsrates zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder im Kanton 

Bern wird teilweise mit folgenden Auflagen zurückgewiesen: 

1. Zu Ziffer 2 der Motion Josi: Der Regierungsrat prüft und zeigt auf, wie die Leistun-

gen der leistungsfähigen örtlichen Fachstellen durch den Kanton finanziell unter-

stützt werden können. 

2. Zu Ziffer 3 der Motion Josi: Der Regierungsrat ergreift die in seinem Zuständig-

keitsbereich liegenden Massnahmen (oder legt dem Grossen Rat die nötigen Vor-

lagen vor), damit in einem Verfahren immer und abschliessend die OLK oder eine 

örtliche Fachstelle zuständig ist. Ergeben sich im Verfahren erweiterte Fragestel-

lungen oder Abklärungen, werden diese ebenfalls über die ursprünglich zustän-

dige Kommission (entweder OLK oder örtliche Fachstelle) getätigt.  

3. Zu Ziffer 4 der Motion Josi: Der Regierungsrat ergreift die in seinem Zuständig-

keitsbereich liegenden Massnahmen (oder legt dem Grossen Rat die nötigen Vor-

lagen vor), damit das Sekretariat gemäss Variante <vollständige Verselbständi-

gung der OLK> gemäss Bericht des Regierungsrates (S. 7, Ziffer 3) organisiert 

wird. 

4. Zu Ziffer 5 der Motion Josi: Der Regierungsrat zeigt auf, wie das AGR künftig die 

Fachberichte aller relevanten Amts- und Fachstellen als Teil einer umfassenden, 

nachvollziehbaren und dokumentierten Interessenabwägung mit einbezieht. Im 

Bericht ist darzulegen, ob es eine entsprechende Gesetzesanpassung braucht.» 

6. Umsetzung der vom Grossen Rat beschlossenen Auflagen 

Entsprechend dem Beschluss des Grossen Rates vom 28. November 2023 legt der Re-

gierungsrat dem Grossen Rat hiermit den im Sinn der beschlossenen Auflagen überar-

beiteten und ergänzten Bericht zur Umsetzung der Motionen 190-2021 und 184-2021 

(Ziff. 1 Lemma 2) erneut vor.  
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6.1 Finanzielle Unterstützung für leistungsfähige örtliche Fachstellen (1. Auf-

lage) 

Der Regierungsrat wird aufgefordert zu prüfen und aufzuzeigen, wie die leistungsfähigen 

örtlichen Fachstellen durch den Kanton finanziell unterstützt werden können. Die Stoss-

richtung dieser Auflage deckt sich mit der vom Grossen Rat in der Frühlingssession 

2023 überwiesenen Motion 249-2022 (Freudiger), wonach der Kanton den Gemeinden, 

welche leistungsfähige örtliche Fachstellen allein oder im Verbund mit anderen Gemein-

den eingesetzt haben, eine Abgeltung (ggf. in Form einer Pauschale) leisten soll, wobei 

deren Höhe durch den Regierungsrat zu definieren sei.  

 

Die finanzielle Unterstützung von leistungsfähigen örtlichen Fachstellen zur Begutach-

tung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes bedingt eine entsprechende gesetzliche Grundlage. Leistungsfähige 

örtliche Fachstellen müssen die in Artikel 99b BauV definierten Voraussetzungen hin-

sichtlich fachliche Qualifikation, Unabhängigkeit und Mindestgrösse erfüllen.  

Für die Ausgestaltung der finanziellen Unterstützung sind grundsätzlich zwei (alterna-

tive) Möglichkeiten denkbar:  

1. Möglichkeit: Die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von Staatsbeiträgen 

werden dahingehend angepasst, dass an jede leistungsfähige örtliche Fachstelle im 

Sinn Artikel 99b BauV ein Staatsbeitrag in Form einer einmaligen pauschalen Abgel-

tung gewährt wird, um den mit der Einsetzung der Fachstelle verbundenen (Initial-

)Aufwand anteilsmässig zu entschädigen. Die Höhe der Abgeltung wird vom Regie-

rungsrat unter Berücksichtigung der Anzahl beteiligter Gemeinden festgelegt. Die 

Kosten für die Abgeltung können anhand der Erfahrungswerte für die OLK nur grob 

geschätzt werden.8 Aus heutiger Sicht kann von einer einmaligen Abgeltung pro 

Fachstelle in der Grössenordnung von CHF 5'000.- (1 Gemeinde) bis maximal CHF 

50'000.- (10 und mehr Gemeinden) ausgegangen werden. Das Gesamtvolumen der 

zu leistenden Abgeltungen kann allerdings nicht abgeschätzt werden, da offen ist, ob 

und wieviele solche Fachstellen eingesetzt werden und wie viele Gemeinden sich 

daran beteiligen.  

2. Möglichkeit: Alternativ wäre auch denkbar, die gesetzlichen Grundlagen für die Ge-

währung von Staatsbeiträgen dahingehend anzupassen, dass an leistungsfähige ört-

liche Fachstellen im Sinn Artikel 99b BauV eine jährlich auszuzahlende pauschale 

Abgeltung pro Geschäftsfall («Fallpauschale») in der Grössenordnung von CHF 

100.- pro Geschäft gewährt wird. Das Gesamtvolumen der zu leistenden jährlichen 

Abgeltungen kann allerdings heute nicht abgeschätzt werden, da einerseits offen ist, 

ob und wie viele leistungsfähige örtliche Fachstellen eingesetzt werden. Andererseits 

lässt sich heute auch nicht voraussagen, wie hoch die Anzahl Geschäftsfälle ist. Der 

administrative Aufwand für die jährlich wiederkehrende Zusammenstellung der Ge-

schäftsfälle, die Berechnung und Auszahlung der entsprechenden Fallpauschalen 

dürfte sowohl für die betroffenen örtlichen Fachstellen als auch für den Kanton hoch 

sein.  

 

   

                                                   
8
 Die Erfahrungswerte (Budget) für die OLK eignen sich nicht als Berechnungsgrundlage oder Vergleichswert, zumal es sich bei der OLK um 

eine kantonale bzw. kantonsweit tätige Fachkommission handelt und das OLK-Budget nicht einmalige Abgeltungen umfasst.  
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6.2 Abschliessende Zuständigkeit OLK oder örtliche Fachstelle (2. Auflage) 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden 

Massnahmen zu ergreifen oder dem Grossen Rat die nötigen Vorlagen vorzulegen, da-

mit in einem Verfahren, auch für erweiterte Fragestellungen oder Abklärungen, immer 

und abschliessend die OLK oder eine örtliche Fachstelle zuständig ist. 

 

Mit der vom Grossen Rat am 13. September 2022 beschlossenen Änderung des BauG 

(Geschäft 2020.DIJ.8637) wurde auf Gesetzesstufe klargestellt, dass die OLK in einem 

Baubewilligungs- und Planerlassverfahren nicht beigezogen wird, wenn das betreffende 

Vorhaben u.a. bereits von einer leistungsfähigen örtlichen Fachstelle begutachtet wurde 

(Art. 10 Abs. 5 Bst. a BauG). Schon heute wird ein Vorhaben im erstinstanzlichen Bau-

bewilligungs- und Planerlassverfahren also entweder durch die OLK oder eine leistungs-

fähige örtliche Fachstelle – aber nicht durch beide – aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes beurteilt. Die Begutachtung durch eine leistungsfähige örtliche Fach-

stelle schliesst den Beizug der OLK im gleichen (erstinstanzlichen) Baubewilligungs- und 

Planerlassverfahren somit schon heute aus. Im Rechtsmittelverfahren gilt dies jedoch 

nicht, da die Verwaltungsjustizbehörden an den in der Verwaltungsrechtspflege gelten-

den Untersuchungsgrundsatz (Art. 18 VRPG9) gebunden sind und den rechtserhebli-

chen Sachverhalt von Amtes vollständig abklären und ihre Kognition ausschöpfen müs-

sen. Für die Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts müssen die Verwaltungsjus-

tizbehörden auf alle verfügbaren Quellen von Fachwissen zurückgreifen können.  

 

Mit Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a BauG ist dem Anliegen somit im Rahmen der gel-

tenden Verfahrensgrundsätze bereits Rechnung getragen worden.   

6.3 Vollständige Verselbständigung OLK-Sekretariat (3. Auflage) 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden 

Massnahmen zu ergreifen oder dem Grossen Rat die nötigen Vorlagen vorzulegen im 

Hinblick auf die vollständige Verselbständigung des Sekretariats der OLK.  

 

Vorab ist klar zu stellen, dass die OLK als solche eine vom Regierungsrat eingesetzte 

kantonale Fachkommission ist, die zwar organisatorisch der DIJ zugeordnet (Art. 5 Abs. 

1 Bst. d OrV DIJ), fachlich und personell aber unabhängig ist. Die organisatorische Zu-

ordnung der OLK zur DIJ tangiert ihre fachliche Unabhängigkeit als Fachkommission 

nicht. Die organisatorische Zuordnung von kantonalen Fachkommissionen zu einer Ver-

waltungsdirektion ist nicht nur verwaltungsökonomisch sinnvoll, sondern für gewisse ad-

ministrative Tätigkeiten und Prozesse, wie etwa die Budgetierung, die Rechnungsfüh-

rung, formale Vorbereitung von Wahlen etc., und die Bewirtschaftung der rechtlichen 

Grundlagen nötig. Deshalb ist es üblich, dass kantonale Fachkommissionen organisato-

risch einer Verwaltungsdirektion zugeordnet sind.10 Die organisatorische Zuordnung der 

OLK zur DIJ kann beibehalten werden, auch wenn das OLK-Sekretariat – wie vom Gros-

sen Rat mit der vorliegenden Auflage verlangt – verselbständigt wird. 

 

Heute ist das AGR zuständig für das Sekretariat der OLK (Art. 12 Abs. 1 Bst. g OrV JGK 

und Art. 7 OLKV). Innerhalb des AGR werden die Sekretariatsaufgaben grundsätzlich 

durch Mitarbeitende des Sekretariatspools der Abteilung Zentrale Dienste erledigt. Für 

                                                   
9
 Gesetz vom 23.5.1985 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG), BSG 155.21 

10
 Beispiele (nicht abschliessend): Fachkommission für Gleichstellungsfrage organisatorisch der STA zugeordnet, Fachkommission Natur-

schutz organisatorisch der WEU zugeordnet, kantonale Ethikkommission administrativ der GSI (Gesundheitsamt) zugeordnet, Fachk ommis-

sion für Sport der SID zugeordnet, kantonale Fachkommission für Denkmalpflege und Archäologie organisatorisch der BKD zugeordnet,  
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gewisse administrative Dienstleistungen (z.B. Protokollführung) werden die einzelnen 

OLK-Gruppen durch Bauinspektorinnen oder Bauinspektoren des AGR unterstützt, da 

diese über den in Baufragen nötigen fachlichen Hintergrund verfügen.  

 

Die vom Grossen Rat verlangte vollständige Verselbständigung des OLK-Sekretariats 

bedingt, dass die mit der Sekretariatsführung zusammenhängenden Tätigkeiten organi-

satorisch und personell aus der kantonalen Verwaltung herausgelöst werden und die 

Sekretariatsmitarbeitenden und Bauinspektorinnen bzw. Bauinspektoren des AGR von 

allen administrativen Aufgaben für die OLK entbunden werden. Die Führung des OLK-

Sekretariats soll im Rahmen eines (gegebenenfalls nach submissionsrechtlichen Vorga-

ben auszuschreibenden) Drittauftrags an eine geeignete verwaltungsexterne Stelle ver-

geben werden. Erfahrungsgemäss11 entspricht der Aufwand für die Führung des OLK-

Sekretariats einem Arbeitspensum von ca. 40 bis 50 Prozent, wofür Lohnkosten von 

jährlich rund CHF 30'000.- (Gehaltsklasse 14) zu veranschlagen sind. Zuzüglich eines 

Kostenanteils für weitere mit der Sekretariatsführung verbundene Infrastruktur- und Ma-

terialkosten ist aus heutiger Sicht von einem Auftragsvolumen in der Grössenordnung 

von CHF 40'000.- bis 50'000.- pro Jahr auszugehen, wobei in einer ersten Phase allen-

falls zusätzliche Kosten für die Überführung und Implementierung anfallen könnten. Die 

Verselbständigung des OLK-Sekretariats bedingt zudem eine Anpassung der geltenden 

rechtlichen Grundlagen, insbesondere von Artikel 7 OLKV und Artikel 12 Absatz 1 Buch-

stabe g OrV DIJ.  Ob und in welchem Umfang die Auslagerung des OLK-Sekretariats 

Auswirkungen auf die personellen Ressourcen beim AGR hat, wird sich zeigen. Mindes-

tens in der Überführungs- und Anfangsphase wird die Unterstützung durch das AGR nö-

tig sein, und gewisse administrative Grundaufgaben, wie die Budgetierung oder Vorbe-

reitung der OLK-Wahlen durch den Regierungsrat verbleiben auch nach der Auslage-

rung des OLK-Sekretariats bei der Kantonsverwaltung.   

6.4 Umgang mit Amts- und Fachberichten und Interessenabwägung (4. Auflage) 

Der Regierungsrat wird aufgefordert aufzuzeigen, wie das AGR künftig die Fachberichte 

aller relevanten Amts- und Fachstellen als Teil einer umfassenden, nachvollziehbaren 

und dokumentierten Interessenabwägung miteinbezieht, wobei darzulegen sei, ob es 

eine entsprechende Gesetzesanpassung braucht. 

 

Vorab ist daran zu erinnern, dass die Interessenabwägung im Planungsverfahren, bei 

der Genehmigung von kommunalen Nutzungsplänen grundsätzlich nicht dem AGR (als 

kantonale Plangenehmigungsbehörde), sondern der betreffenden Gemeinde obliegt.12 

Bekanntlich hat sich das AGR im Rahmen der Vorprüfung und Genehmigung von kom-

munalen Plänen grundsätzlich auf die Prüfung der Rechtmässigkeit und die Vereinbar-

keit mit übergeordneten Planungen zu beschränken (Art. 61 BauG). Das AGR prüft im 

Plangenehmigungsverfahren grundsätzlich nur, ob die von der Gemeinde durchgeführte 

und im Bericht nach Artikel 47 RPV zu dokumentierende Interessenabwägung rechtmäs-

sig ist, das heisst, ob die Gemeinde die erforderliche Abwägung gemacht hat, ob dabei 

alle betroffenen Interessen angemessen berücksichtigt wurden und ob die Gewichtung 

rechtlich korrekt gemacht wurde und nachvollziehbar begründet wird. Dazu holt das 

                                                   
11

 In den Jahren 2020-2023 leisteten Mitarbeitende des AGR rund 4'000 Stunden für Sekretariatsarbeiten für die OLK. Im Durchschnitt betrug 

der Aufwand in diesem Zeitraum demnach rund 1'000 Stunden pro Jahr was rund 120 Arbeitstage à 8,4 Std. oder einem Arbeitspensum von 

40-50 % entspricht.    
12

 Als Plangenehmigungsbehörde hat sich das AGR grundsätzlich auf die Prüfung der Rechtmässigkeit und die Vereinbarkeit der betreffen-

den Planung mit übergeordneten Planungen zu beschränken (Art. 61 BauG). Siehe dazu auch die Ausführungen im Bericht «Aufgabenana-

lyse Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in den Bereichen Orts-und Regionalplanung und Bauen ausserhalb der Bauzone / Bericht 

zur Umsetzung der Motion 184-2021 Speiser-Niess (Zweisimmen, SVP) ‘Der Regierungsrat erstellt einen Bericht über die Tätigkeit des 

AGR’» (Geschäft 2023.DIJ.7313), Ziff. 6.2  
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AGR bei den fachlich zuständigen Stellen die nötigen Fach- und Amtsberichte ein, berei-

nigt diese soweit nötig und legt in der Genehmigungsverfügung dar, ob und wie die ein-

geholten Fach- und Amtsberichte berücksichtigt worden sind. Sind im Plangenehmi-

gungsverfahren unerledigte Einsprachen zu behandeln und umfassend (mit voller Kogni-

tion) zu prüfen (Art. 33 RPG und Art. 61 Abs. 1 BauG), hat das AGR gegebenenfalls 

auch Aspekte der Zweckmässigkeit (Angemessenheit) zu beurteilen und die betroffenen 

Interessen abzuwägen. Die Behandlung von unerledigten Einsprachen ist Teil der Ge-

nehmigungsverfügungen des AGR und wird somit immer offengelegt. Der Umgang des 

AGR mit Fach- und Amtsberichten sowie mit unerledigten Einsprachen im Rahmen der 

Genehmigung von Nutzungsplänen ist aus Sicht des Regierungsrats nachvollziehbar, 

transparent und rechtlich korrekt, wie auch die wenigen Beschwerdeverfahren gegen 

Plangenehmigungen des AGR belegen.13 

 

Mit der vorliegenden Auflage ist primär das AGR in seiner Funktion als zuständige kan-

tonale Behörde für den Entscheid über die Zonenkonformität und die Gewährung von 

Ausnahmebewilligungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone (Art. 25 Abs. 2 

RPG14) angesprochen. Als zuständige kantonale Behörde für das Bauen ausserhalb der 

Bauzone entscheidet das AGR (innerhalb des AGR die Abteilung Bauen) bei allen Bau-

ten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, ob sie zonenkonform sind oder ob für sie eine 

Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Die Zuständigkeit des Kantons für den Ent-

scheid über die Zonenkonformität und die Gewährung von Ausnahmen ausserhalb der 

Bauzone ist bundesrechtlich vorgeschrieben und damit zwingend (siehe auch BGE 128 I 

254). Der Entscheid des AGR über die Zonenkonformität bzw. die Gewährung einer 

Ausnahmebewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone ist für die zu-

ständige Baubewilligungsbehörde bindend, das AGR ist aber weder Baubewilligungs- 

noch Baupolizeibehörde.  

 

Die Beurteilung der Zonenkonformität und der Entscheid über die Gewährung einer Aus-

nahmebewilligung für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone setzt von Bundes-

rechts wegen eine umfassende Interessenabwägung voraus.15 Die methodische Anlei-

tung zur Vornahme der Interessenabwägung findet sich in Artikel 3 RPV16. Als zustän-

dige kantonale Behörde muss das AGR somit alle relevanten Interessen ermitteln, in-

dem die zuständigen Fach- und Amtsstellen einbezogen werden, dann die betroffenen 

Interessen gewichten und abwägen und schliesslich das Ergebnis in seinem Entscheid 

nachvollziehbar begründen. Die Ermittlung der berührten Interessen und deren Gewich-

tung im Rahmen der materiellen Prüfung des entsprechenden Baugesuchs erfolgen also 

gestützt auf die von den zuständigen Fachstellen eingeholten Amts- und Fachberichte. 

Bei zonenkonformen oder standortgebundenen Bauten und Anlagen ausserhalb der 

Bauzone ist zudem nachzuweisen, dass die Baute oder Anlage am vorgesehenen 

Standort objektiv notwendig ist und nach Abwägung aller Interessen kein anderer, bes-

ser geeigneter Standort in Betracht kommt (statt vieler BGE 1C_437/2009 vom 

16.6.2010). Grundlage für den Entscheid über die Standortgebundenheit bildet der von 

der Bauherrschaft vorzulegende Bericht zur Standortevaluation, den das AGR beim Ent-

scheid über die Zonenkonformität oder die Gewährung einer Ausnahmebewilligung 

                                                   
13

 Von durchschnittlich pro Jahr rund 250 Plangenehmigungen des AGR wurden in den letzten Jahren zwischen rund 5 bis 10 Prozent mit 

Beschwerde bei der DIJ angefochten. Die Beschwerdeentscheide der DIJ wurden lediglich in 2 bis 6 Fällen ans Verwaltungsgericht weiterge-

zogen.  
14

 Bundesgesetz vom 22.6.1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), SR 700 
15

 Siehe insbesondere Art. 24 RPG, Art. 24c Abs. 5 RPG und Art. 24d Abs. 3 RPG sowie Art. 34a Abs. 4 RPV, Art. 34 Abs. 4 RPV und Art. 

43a RPV 
16

 Raumplanungsverordnung vom 28.6.2000 (RPV), SR 700.1. Art. 3 RPV lautet wie folgt: «1 Stehen den Behörden bei Erfüllung und Abstim-

mungen raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zu, so wägen sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie:  

a) die berührten Interessen ermitteln; 

b) diese Interessen beurteilen und dabei besonders die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung und die möglichen 

Auswirkungen berücksichtigen; 

c) diese Interessen aufgrund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigen.  
2 Sie legen die lnteressenabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar.»  
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nachvollziehbar, kritisch und transparent zu würdigen hat. Das entspricht der Praxis der 

Abteilung Bauen des AGR als zuständige kantonale Behörde im Sinn von Artikel 25 

RPG. Diese Praxis ist nicht zu beanstanden, wie auch die wenigen Gerichtsentscheide 

zur Interessenabwägung des AGR belegen.17 Es kann in diesem Zusammenhang auch 

auf die in Umsetzung der Motion 184-2021 für das AGR erstellte externe Aufgabenana-

lyse verwiesen werden.18  

 

7. Erwägungen des Regierungsrats 

7.1 Einsetzung von regionalen Fachkommissionen zur Pflege der Orts- und 

Landschaftsbilder 

Aus Sicht des Regierungsrats ist die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen zur 

Begutachtung von Bauvorhaben und Planungen aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes nicht zielführend und auch nicht notwendig. Abgesehen davon, dass die 

Zuständigkeit der Regionalkonferenzen bzw. der Planungsregionen zur Einsetzung sol-

cher Kommissionen die Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage be-

dingt, müssten bei den Regionalkonferenzen und Planungsregionen zusätzliche perso-

nelle Ressourcen geschaffen und das nötige Fachwissen aufgebaut werden, zumal Fra-

gen des (materiellen) Baurechts und des Ortsbild- und Landschaftsschutzes bislang 

nicht zum Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der regionalen Organisationen gehören. 

Hinzu kommt, dass die Gemeinden schon heute die Möglichkeit haben, selber oder im 

Verbund mit weiteren Gemeinden leistungsfähige örtliche Fachstellen zur Begutachtung 

von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und Landschafts-

schutzes einzusetzen und so Einfluss auf deren Zusammensetzung zu nehmen, wobei 

die Fachkompetenz und Unabhängigkeit der Mitglieder dieser Gremien für die objektive 

fachliche Beurteilung der Orts- und Landschaftsbildverträglichkeit von Bau- und Pla-

nungsvorhaben – gerade auch im Hinblick auf die Akzeptanz und Beschwerdebeständig-

keit der Beurteilung – entscheidend sind. Besteht eine leistungsfähige örtliche Fachstelle 

entfällt von Gesetzes wegen (Art. 10 Abs. 5 BauG) der Beizug der OLK im erstinstanzli-

chen Baubewilligungs- und Plangenehmigungsverfahren. Die Anforderungen an leis-

tungsfähige örtliche Fachstellen (insbesondere bezüglich Fachkompetenz und Unabhän-

gigkeit) werden auf Verordnungsstufe umschrieben (vgl. Art. 99b BauV).  

 

Der Regierungsrat spricht sich deshalb gegen die Einsetzung von regionalen Fachkom-

missionen zur Begutachtung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des 

Ortsbild- und Landschaftsschutzes aus.  

7.2 Finanzielle Unterstützung für leistungsfähige örtlichen Fachstellen  

Der Regierungsrat ist bereit, die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von 

Staatsbeiträgen in der Baugesetzgebung anzupassen, so dass leistungsfähige örtliche 

Fachstellen zur Begutachtung von Bauvorhaben und Planungen aus Sicht des Ortsbild- 

und Landschaftsschutzes finanziell unterstützt werden können, sofern die Anforderun-

gen gemäss Artikel 99b BauV hinsichtlich Zusammensetzung, fachliche Qualifikation 

und Unabhängigkeit erfüllt sind. Aus Sicht des Regierungsrats ist mit Blick auf den admi-

                                                   
17

 Im Jahr 2023 wurde von insgesamt 52 (davon 41 rechtkräftigen) oberinstanzlichen Entscheiden lediglich in 2 Fällen (4.8%) entgegen dem 

vorausgegangenen Entscheid des AGR entschieden. In 34 Fällen (rd. 83%) wurde der vorausgegangene Entscheid des AGR vollumfänglich 

und in 5 Fällen (rd. 12%) teilweise bestätigt (Quelle: Leistungscontrolling Abt. Bauen AGR).  
18

 Siehe «Aufgabenanalyse Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) im Bereich Orts- und Regionalplanung sowie Bauen ausserhalb 

der Bauzonen / Bericht zur Umsetzung der Motion 184-2021 «Der Regierungsrat erstellt einen Bericht über die Tätigkeit des AGR» (Geschäft 

2023.DIJ.7313) 
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nistrativen Aufwand und die Praktikabilität einzig die Gewährung von einmaligen pau-

schalen Abgeltungen an leistungsfähige örtliche Fachstellen zielführend. Er schlägt 

demnach für die Ausgestaltung der finanziellen Unterstützung einen Staatsbeitrag in 

Form einer einmaligen pauschalen Abgeltung pro Fachstelle in der Grössenordnung von 

CHF 5'000.- (1 Gemeinde) bis maximal CHF 50'000.- (10 und mehr Gemeinden) vor.   

7.3 Abschliessende Zuständigkeit OLK oder örtliche Fachstelle  

Mit der vom Grossen Rat am 13. September 2022 beschlossenen (am 1.4.2023 in Kraft 

getretenen) Änderung von Artikel 10 BauG wurde auf Gesetzesstufe klargestellt, dass 

im erstinstanzlichen Baubewilligungs- und Planerlassverfahren die OLK u.a. nicht beige-

zogen wird, wenn das betreffende Vorhaben bereits von einer leistungsfähigen örtlichen 

Fachstelle begutachtet wurde. Aus Sicht des Regierungsrats besteht daher kein weiter-

gehender Gesetzgebungsbedarf. 

7.4 Vollständige Verselbständigung OLK-Sekretariat  

Dass die OLK organisatorisch der DIJ zugeordnet und innerhalb der DIJ das AGR für die 

administrative Unterstützung der OLK zuständig ist, beurteilt das Gutachten Riva wie er-

wähnt aus rechtlicher Sicht als zulässig. Der Regierungsrat schliesst sich dieser Beurtei-

lung an und weist darauf hin, dass mit dieser Lösung auch bedeutende Synergie- und 

Spareffekte verbunden sind. Auch der Grosse Rat hat anlässlich der ersten Beratung 

des vorliegenden Berichts in der Wintersession 2023 die organisatorische Zuordnung 

der OLK als solche zur DIJ nicht in Frage gestellt.  

 

Hingegen hat sich der Grosse Rat mit der teilweisen Rückweisung in der Wintersession 

2023 grossmehrheitlich für die vollständige Verselbständigung des OLK-Sekretariats 

ausgesprochen und mit der entsprechenden Auflage den Regierungsrat aufgefordert, 

aufzuzeigen, was für die vollständige Verselbständigung des OLK-Sekretariats vorzu-

kehren ist. Der Regierungsrat verschliesst sich der Verselbständigung des OLK-Sekreta-

riats nicht, auch wenn dadurch die mit der verwaltungsinternen Sekretariatsführung ver-

bundenen Synergieeffekte entfallen. Wie vom Grossen Rat verlangt, sollen die mit der 

Sekretariatsführung zusammenhängenden Tätigkeiten organisatorisch und personell aus 

der kantonalen Verwaltung ausgelagert werden, indem ein entsprechender Auftrag mit 

einem Volumen von schätzungsweise rund CHF 40'000.- bis 50'000.- pro Jahr (Lohnkos-

ten zuzüglich Kostenanteil für Infrastruktur- und Materialkosten) an eine geeignete ver-

waltungsexterne Stelle vergeben wird. Die gesetzlichen Grundlagen (insbesondere Art. 

7 OLKV und Art. 12 Abs. 1 Bst. g OrV DIJ) werden entsprechend angepasst.    

7.5 Umgang mit Amts- und Fachberichten und Interessenabwägung  

Im Planerlassverfahren obliegt die Interessenabwägung grundsätzlich der Gemeinde als 

zuständigen Planungsbehörde. Das AGR hat sich als Plangenehmigungsbehörde (vor-

behältlich allfälliger Einsprachen) auf die Prüfung der Rechtmässigkeit und der Verein-

barkeit mit übergeordneten Planungen zu beschränken (Art. 61 BauG). Die Rechtmäs-

sigkeitsprüfung umfasst auch die von der Gemeinde vorzunehmende und im Bericht 

nach Art. 47 RPG zu dokumentierende Interessenabwägung, wofür bei den zuständigen 

Stellen die nötigen Fach- und Amtsberichte eingeholt, gegebenenfalls bereinigt und im 

Genehmigungsentscheid offengelegt werden. Der Umgang des AGR als Plangenehmi-

gungsbehörde mit Fach- und Amtsberichten und die Prüfung der Rechtmässigkeit der 

von der Gemeinde vorzunehmenden Interessenabwägung sind aus Sicht des Regie-

rungsrats transparent, nachvollziehbar und rechtlich korrekt.  
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Als zuständige kantonale Behörde für den Entscheid über die Zonenkonformität und die 

Gewährung von Ausnahmebewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone (Art. 

25 RPG) muss das AGR (Abt. Bauen) von Bundesrechts wegen alle relevanten Interes-

sen ermitteln und abwägen und seinen Entscheid zu begründen. Die dazu bei den zu-

ständigen Stellen eingeholten nötigen Fach- und Amtsberichte und die gestützt darauf 

vorgenommene Interessenabwägung legt das AGR in seinem Entscheid offen. Für den 

Regierungsrat besteht kein Anlass zur Annahme, dass die bundesrechtlich zwingende 

Interessenabwägung bei der Beurteilung von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone un-

genügend oder fehlerhaft ist, die ermittelten Interessen einseitig gewichtet oder das 

AGR seine Entscheide nicht angemessen begründet. Die vom AGR eingeholten Fach- 

und Amtsberichte und gestützt darauf vorgenommene Interessenabwägung werden in 

den Entscheiden zum Bauen ausserhalb der Bauzone offengelegt, sind nachvollziehbar 

und transparent. Der Umgang des AGR mit Fach- und Amtsberichten ist aus Sicht des 

Regierungsrats nicht zu beanstanden.   

8. Antrag des Regierungsrats 

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, 

vom Bericht zur Umsetzung der Motion 190-2021 und von Ziffer 1 Lemma 2 der Motion 

184-2021 Kenntnis zu nehmen. 
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